
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/8/5 97/11/0121
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs2 lite;

KFG 1967 §73 Abs2;

KFG 1967 §73 Abs3;

StVO 1960 §99 Abs1;

VStG §2 Abs1;

Rechtssatz

§ 73 Abs 3 erster Satz KFG ist - als in Ansehung der Entziehungszeit der Lenkerberechtigung gegenüber § 73 Abs 2

zweiter Satz KFG günstigere Regelung - auch dann anzuwenden, wenn eine bestimmte Tatsache vorliegt, die der im §

66 Abs 2 lit e KFG genannten an Bedeutung und Gewicht gleichwertig ist. Die genannte Bestimmung ist daher nicht nur

bei Begehung einer Übertretung nach § 99 Abs 1 StVO im Inland, sondern auch bei gleichwertigen Auslandstaten

anzuwenden.
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